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Richtlinie zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
in Schwelm

Präambel
Denkmäler sind sichtbare Zeugnisse unserer Geschichte. Sie prägen die Städte, Dörfer und Landschaften und stiften Identität. Der Erhalt dieser historischen Substanz ist eine gemeinsame Aufgabe von Eigentümerinnen und Eigentümer, Kommunen und dem Land Nordrhein-Westfalen. 

1. Zuwendungszweck
Ziel des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen ist es, durch die Denkmalförderung das baukulturelle Erbe Nordrhein-Westfalens zu erhalten. Die Gewährung der fachbezogenen Pauschale nach § 30 Haushaltsgesetzt 2026 – HHG 2026 NRW dient diesem Ziel und wird für die Umsetzung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen Dritter gewährt. 

2. Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Maßnahme, die im Sinne des Denkmalschutzes Nordrhein-Westfalen der Erhaltung, Sicherung und denkmalgerechten Nutzung von Denkmalen dienen, unter Anderem:
· Instandsetzung und Restaurierung historischer Bausubstanz
· Sicherungs- und Freilegungsmaßnahmen
· Restaurierung von Fenstern, Fassaden, Dächern und Bauteilen
· Wissenschaftliche Untersuchung und Dokumentation
· Präsentation und Vermittlung von Denkmalen
Förderfähig sind beispielsweise Maßnahmen:
· zum Erhalt von Denkmalsubstanz (Restaurierungsmaßnahmen, Konservierungsmaßnahmen),
· zum Erhalt des Erscheinungsbildes eines Denkmals,
· zur Wiederherstellung des ursprünglichen / bauzeitlichen Erscheinungsbildes eines Denkmals (wie z.B. Austausch nicht denkmalgerechter in der Vergangenheit erfolgter Modernisierungen durch denkmalgerechte, dem bauzeitlichen Erscheinungsbild entsprechenden Ausführungen; Austausch „Kunststofffenster“ / „Kunststofftür“ gegen Holzfenster/Holztür in bauzeitlicher denkmalgerechter Ausführung; Wiederherstellung von Treppenanlagen nach bauzeitlichem Vorbild), 
· bei in Denkmalbereichen liegenden Objekten, Maßnahmen die dem Schutzbereich der Denkmalbereichssatzung (z.B. die das charakteristische Erscheinungsbild prägende Elemente sowie Substanzerhalt) dienen,
· Aufwendungen von Privatpersonen, Heimat- und Geschichtsvereinen oder sonstigen Institutionen für die Organisation des „Tages des Offenen Denkmals“, insbesondere für die Erstellung von orts- oder denkmalbezogenem Informationsmaterial.
Im Mittelpunkt stehen denkmalbedingte Ausgaben – also solche, die ausschließlich aufgrund der Denkmaleigenschaft entstehen. 
Antragstellung von sogenannten umlageberechtigten kommunalen Körperschaften sind mit der neuen Förderrichtlinie Denkmalpflege Nordrhein-Westfalen hingegen ausgeschlossen. 
Die Förderhöchstgrenze beläuft sich auf maximal 10% der Gesamtausgaben bzw. bis 750 € je Förderantrag werden bewilligt. Die Einführung einer grundsätzlichen Förderhöchstgrenze schafft Klarheit und Chancengleichheit für Antragstellende vom ersten Tag einer möglichen Antragstellung.

3. Antragsberechtigte 
Antragsberechtigt sind natürliche Personen (private Denkmaleigentümerinnen oder –eigentümer), juristische Personen des privaten Rechts, Kirchen und Religionsgemeinschaften innerhalb von Schwelm.
4. Förderungsvoraussetzungen
Unverändert zu bisher handelt es sich bei der Förderung von denkmalpflegerischen Einzelprojekten um eine Projektförderung in Form einer zweckgebundenen Zuwendung. Dabei erfolgt eine Anteilfinanzierung mit Höchstbetragsregelung. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Die untere Denkmalbehörde der Stadt Schwelm entscheidet auf Grundlage ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Mittel.
Weitere wichtige Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
· Eine schriftliche denkmalrechtliche Erlaubnis 
gem. § 9 abs. 1 Satz 1 DSchG NRW oder 
eine protokollierte Abstimmung gem. § 9 Abs. 1 Satz 2 DSchG NRW.  
· Die denkmalbedingten Ausgaben müssen klar sein. 
[bookmark: _GoBack]Denkmalbedingte Aufwendungen sind solche, die ausschließlich oder überwiegend aufgrund der Denkmaleigenschaft eines Gebäudes entstehen und zur Erhaltung, Sicherung oder sinnvollen Nutzung eines Denkmals erforderlich sind. Sie wären ohne die Denkmaleigenschaft nicht oder nicht in der Höhe angefallen. Beispiele: Sie verwenden historische Fenster, Sie restaurieren Bauteile, Sie verwenden traditionelle Baustoffe oder Handwerkstechniken.
Ein entsprechender Nachweis über die erbrachte Leistung ist dem Antrag beizulegen.

5. Förderungsausschlüsse:
Nicht förderungsfähig sind:
a) Modernisierungsmaßnahmen (z.B. energetische und technische Ertüchtigung), Erneuerung von Heizungs- und/oder Elektroanlagen.
b) Umsetzungsorte, denen planungs- oder baurechtliche Belange oder der Denkmalschutz entgegenstehen.


6. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
Die Förderhöchstgrenze beläuft sich auf maximal 10% der Gesamtausgaben bzw. bis 750 € je Förderantrag werden bewilligt. 
Kumulierbarkeit mit anderen Fördermitteln/Obergrenze der Förderung
Die fachbezogene Pauschale darf nicht für Maßnahmen eingesetzt werden, die bereits aus anderen Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen, das Bundes oder der Europäischen Union gefördert werden. Eine Doppelförderung ist unzulässig.

Insbesondere die Möglichkeit der steuerlichen Geltendmachung sollte vorab von der antragstellenden Person auf Kumulierbarkeit überprüft werden. Dabei handelt es sich bei der vorliegenden Förderung um einen steuerfreien Zuschuss.
Es erfolgt keine Prüfung seitens der Stadt Schwelm zur Verträglichkeit mit anderen Förderprogrammen/Steuererleichterungen. Die Stadt Schwelm übernimmt keine Haftung für durch die städtische Förderung ggf. wegfallende oder gekürzte Fördermittel/Steuererleichterungen einer anderen Stelle.
Es findet durch die Stadt Schwelm keine steuerliche Prüfung des Einzelfalls statt, so dass der Fördernehmer die steuerliche Behandlung in der eigenen Steuererklärung zu prüfen hat. 
7. Antrags- und Bewilligungsverfahren
Vordrucke für Förderanträge sind online auf der Webseite der Stadt Schwelm erhältlich.
Der Förderantrag ist von den Antragsberechtigten bei der Stadt Schwelm via E-Mail an denkmal@schwelm.de unter Verwendung des vorgeschriebenen Antragsvordruckes zu stellen. 
Über den Antrag wird durch schriftlichen Bescheid entschieden. Dieser kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. Für die Bewilligung muss der Antrag vollständig und korrekt eingereicht werden. 
Die Bewilligung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie ersetzt keine eventuell für die Maßnahme erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse. 
8. Leistungsnachweise und Fristen
Die Stadt Schwelm behält sich das Recht vor, zusätzliche Unterlagen anzufordern und die Verwendung vor Ort zu besichtigen bzw. durch beauftragte Dritte überprüfen zu lassen. 
9.  Auszahlung
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Prüfung der gemäß dieser Richtlinie unter "8. Leistungsnachweise und Fristen" vorzulegenden Unterlagen auf der Grundlage des Bewilligungsbescheides durch die Stadt Schwelm.

10. Rückforderung von Zuschüssen
Die Stadt Schwelm behält sich vor, Zuschüsse nebst Zinsen zurückzufordern, wenn diese nicht dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet wurden. Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen sowie die Bewilligungsbehörde sind berechtigt, bei den Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern Prüfungen im Sinne des § 91 LHO durchzuführen. Die Originalbelege über die Ausgaben sind bei Gemeinden und Gemeindeverbänden zehn Jahre aufzubewahren.

11.  Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt am 01.06.2026 in Kraft und gilt zunächst bis 31.12.2026. 
Die Richtlinie verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sobald einer weitere Pauschalförderung des Landes NRW für den nächsten Förderzeitraum bewilligt wird. 

Die Stadt Schwelm behält sich vor, diese Förderrichtlinie an veränderte Fördersituationen sowie an geänderte rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen. Darüber hinaus sind jederzeit Änderungen zur Behebung von Auslegungsproblemen sowie zur Schließung von Regelungslücken möglich. 
Maßgeblich ist jeweils die aktuelle Fassung der Förderrichtlinie, die auf den Internetseiten der Stadt Schwelm veröffentlicht wird. 

12. Weitere Informationen
− Landesportal:
www.nordrhein-westfalen-foerdert.nrw
- Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW)
01.06.2022 Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz (Denkmalschutzgesetz – DSchG NRW) | RECHT.NRW.DE
 − Der Beauftragte für Kultur und Medien der Bundesregierung:
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Land/NRW/Denkmalschutz-Sonderprogramm-NRW.html
− NRW.BANK Baudenkmäler:
https://www.nrwbank.de/de/foerderung/foerderprodukte/15690/nrwbank-baudenkmaeler.html
− Nordrhein-Westfalen-Stiftung:
https://www.nrw-stiftung.de/entdecken/foerderantrag.html
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